
 

 

 

 

 

 

Tagesordnung 

 

  1. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Genehmigung der Tagesordnung 

  2. Bericht über die Verbandstätigkeit im vergangenen Jahr 

  3. Bericht der Rechnungsprüfer über den Rechnungsabschluss 

       Entgegennahme und Genehmigung des Rechenschaftsberichtes 

  4. Entlastung des Vorstandes 

  5. Beschlussfassung über den Voranschlag (Budget 2022) 

  6. Bestellung der Rechnungsprüfer 

  7. Anträge an die Generalversammlung 

  8. Präsentation der Ergebnisse des Transformationsprozesses und Fahrplan 2022/23 

  9. Allfälliges 

 

 

Sollte die Beschlussfähigkeit zum festgesetzten Termin nicht gegeben sein, wird 

statutengemäß die Generalversammlung 30 Minuten später, also pünktlich um 18.00 

Uhr, beginnen. 

 

Teilnahmeberechtigt sind lt. PRVA-Statuten (Paragraph 9 Abs. 6) alle PRVA-Mitglieder, 

stimmberechtigt nur Personenmitglieder (ordentliche Mitglieder, PRVA Newcomers, 

Senioren- und Ehrenmitglieder). Sollten Sie nicht teilnehmen können, haben Sie als 

stimmberechtigtes Mitglied die Möglichkeit, Ihre Stimme an ein Personenmitglied zu 

delegieren. Bitte senden Sie Ihre schriftliche Stimmübertragung spätestens am Tag vor 

der Generalversammlung (19.4.2022) via E-Mail an das PRVA-Generalsekretariat. 

 

Anträge sind lt. PRVA-Statuten (§9 Abs.4) mindestens 14 Tage vor der GV, also bis 

spätestens 6. April 2022, im PRVA-Generalsekretariat per Post oder E-Mail 

einzureichen.   
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